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1. (1)Das AuRere der Bauwerke einschlieRlich technischer Aufbauten muss nach Bauform, MaRstéblichkeit, Baustoff
und Farbe so beschaffen sein, dass es die einheitliche Gestaltung des 6rtlichen Stadtbildes nicht stort. Dauernd
sichtbar bleibende Feuermauern sind dem Ortsbild entsprechend zu gestalten.

2. (2)Die Errichtung von Bauwerken sowie deren Anderung ist nur zuldssig, wenn das mit dem Bebauungsplan
beabsichtigte 6rtliche Stadtbild weder gestért noch beeintréchtigt wird. Uberschreiten bauliche Anlagen die fur
Gebaude zulassige Hohe, ist unter BerUcksichtigung der Art, der Gestaltung und des Zweckes der jeweiligen
baulichen Anlage auf ihre Einfligung in das vom Bebauungsplan beabsichtigte 6rtliche Stadtbild besonders
Bedacht zu nehmen. Dartber hinaus darf das gegebene drtliche Stadtbild weder gestort noch beeintrachtigt
werden, sofern es mit dem vom Bebauungsplan beabsichtigten 6rtlichen Stadtbild vereinbar ist. Im Nahebereich
von Schutzzonen und UNESCO-Welterbestatten ist bei der Beurteilung auf diese besonders Bedacht zu nehmen.

3. (3)Baumalinahmen an einzelnen Bauwerken von geschichtlicher, kultureller oder klnstlerischer Bedeutung sowie
die Errichtung von Bauwerken und BaumalRnahmen in der Umgebung solcher Bauwerke sind unzuldssig, wenn
deren Eigenart oder kinstlerische Wirkung oder das ortliche Stadtbild beeintrachtigt wirde. Gleiches gilt in Bezug
auf Bauwerke, die Bestandteil einer UNESCO-Welterbestatte sind, wobei insbesondere auf die Merkmale, die den
auBergewdhnlichen universellen Wert dieser Bauwerke zum Ausdruck bringen, Bedacht zu nehmen ist. Hiebei
bleiben die besonderen, den Denkmalschutz betreffenden gesetzlichen Bestimmungen unberthrt.

4. (4)Portale, Geschafts- und Firmenschilder, Werbezeichen und Lichtreklamen mussen so beschaffen sein, dass
durch sie das ortliche Stadtbild nicht beeintrachtigt wird. Durch Lichtreklamen darf keine das ortstbliche Ausmal3
Ubersteigende Belastigung der Benltzer desselben Gebaudes oder der Benutzer benachbarter Gebaude
herbeigeflhrt werden.

5. (5)Bei Errichtung eines neuen Gebdudes in einer Schutzzone und im Bereich der UNESCO-Welterbestatten ist das
Gebaude unbeschadet der Abs. 1 bis 4 und der Bebauungsbestimmungen gemal 8 5 Abs. 4 und 8 7 Abs. 3 und 4
auf zeitgemalRe Weise in das Stadtbild einzuordnen, oder es sind hinsichtlich des Baustils, der Bauform, der
Gebaudehodhe, der Dachform, des Mal3stabes, des Rhythmus, der Proportion, der technologischen Gestaltung
beziehungsweise der Farbgebung die benachbarten Gebdude in derselben oder gegenlberliegenden Hauserzeile
zu beriicksichtigen. Dies gilt sinngemé&R bei Anderungen bestehender Geb&ude in Schutzzonen, im Bereich der
UNESCO-Welterbestatten sowie fur alle Gebaude, die vor dem 1.1.1945 errichtet wurden und an deren Erhaltung
infolge ihrer Wirkung auf das ortliche Stadtbild ein 6ffentliches Interesse besteht, wobei der Bewahrung der
auBeren Gestaltung, des Charakters und des Stils des Gebadudes, insbesondere des Mal3stabes, des Rhythmus,
der Proportion, der technologischen Gestaltung und der Farbgebung, besonderes Gewicht zukommt.

6. (6)Durch die Errichtung, Veranderung oder Beseitigung baulicher Ziergegenstande in Schutzzonen oder an
Gebauden, die vor dem 1.1.1945 errichtet wurden und an deren Erhaltung infolge ihrer Wirkung auf das ortliche
Stadtbild ein offentliches Interesse besteht darf die duRere Gestaltung, der Charakter und Stil des betroffenen
Gebaudes beziehungsweise des dem baulichen Ziergegenstand benachbarten értlichen Bereiches in seiner
Wirkung im &rtlichen Stadtbild nicht verandert werden.

7. (7)Fenster und Fensterttiren eines Gebaudes haben hinsichtlich Konstruktion, Teilung, Profilstarke, Farbe und
dergleichen ein einheitliches Erscheinungsbild aufzuweisen, es sei denn, die Unterschiede sind in der besonderen
Gestaltung des Gebaudes begrindet.

In Kraft seit 14.12.2023 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/7
file:///

	§ 85 BO für Wien Äußere Gestaltung von Bauwerken
	BO für Wien - Bauordnung für Wien


